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SIEHE S. 97FF

der zu Grunde liegenden Aktie an einem Handelstag vor der 
Ausübung um mindestens 10 % höher lag als der Börsenkurs 
am Tag der Gewährung.

Eine ausführlichere Beschreibung der laufenden Aktien-
options- und Wandelschuldverschreibungsprogramme fi ndet 
sich in den Ziff ern 18 und 19 im Anhang zum Konzernab-

schluss*.
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Die nachfolgenden Angaben werden in Übereinstimmung 
mit § 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) gegeben.

ZUSAMMENSETZUNG DES AKTIENKAPITALS

Am 31. Dezember 2008 betrug das Grundkapital der Gesell-
schaft 22.478.787 €, eingeteilt in 22.478.787 auf den Inhaber 
lautende, nennwertlose Aktien. Mit Ausnahme von 79.896 
eigenen Aktien handelt es sich ausnahmslos um stimmbe-
rechtigte Stammaktien. Dem Vorstand sind keinerlei Be-
schränkungen hinsichtlich der Stimm- oder Übertragungs-
rechte der Aktien bekannt. Dies bezieht sich auch auf 

AKTIENOPTIONSPROGR AMME

Das laufende 2002er Aktienoptionsprogramm sieht die Aus-
gabe von nicht übertragbaren Optionsrechten an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie an den Vorstand vor. Die 
Optionsrechte haben eine maximale Laufzeit von fünf Jahren. 
Daneben unterliegen sie ab dem Tag der Gewährung einer 
Sperrfrist von zwei Jahren, nach deren Ablauf der Halter der 
Optionsrechte diese bis zur ausübbaren Anzahl ausüben 
kann, vorausgesetzt, der Wert der zu Grunde liegenden Aktie 
lag an einem Handelstag vor der Ausübung um mindestens 
20 % höher als der Börsenkurs am Tag der Gewährung.

WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGSPROGR AMME

Das laufende Wandelschuldverschreibungsprogramm von 
2002 sieht die Ausgabe unverzinslicher Wandelschuld-
verschreibungen im Nennwert von jeweils 0,33 € an Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie an den Vorstand vor. 
Die Berechtigten dürfen die Wandlungsrechte erst nach Ab-
lauf einer Wartefrist von einem Jahr nach dem Tag der 
Ge währung ausüben. Jede Wandelschuldverschreibung im 
Nennwert von 0,33 € berechtigt bei Entrichtung des Wand-
lungspreises zum Tausch in eine nennwertlose Stammaktie 
der Gesellschaft. Daneben unterliegt die Ausübung der 
Wandelschuldverschreibungen der Bedingung, dass der Kurs 

Mitglied 
des Vorstands

Anzahl der 
Aktienoptionen

Ausübungs-
preis in €

Tag der 
Gewährung Verfallstermin

Beizulegender 
Zeitwert 

einer Aktien -
option in €

Beizulegender 
Zeitwert 

am Tag der 
Gewährung in €

Dr. Simon E. Moroney 110.445 13,03 25. Jan. 2008 25. Jan. 2013 4,27 471.600

Dave Lemus 66.267 13,03 25. Jan. 2008 25. Jan. 2013 4,27 282.960

Dr. Arndt Schottelius1 – – – – – –

Dr. Marlies Sproll 66.267 13,03 25. Jan. 2008 25. Jan. 2013 4,27 282.960

1 Dr. Arndt Schottelius wurde am 29. Dezember 2008 zum Entwicklungsvorstand bestellt.
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 i)  im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, 
soweit dies zur Vermeidung von Spitzenbeträgen er-
forderlich ist; oder

 ii)  im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, 
soweit die neuen Aktien zum Erwerb von Unterneh-
men, Beteiligungen an Unternehmen, Patenten, Lizen-
zen oder anderen gewerblichen Schutzrechten oder 
einer einen Betrieb bildenden Gesamtheit von Wirt-
schaftsgütern dienen; oder

 iii)  im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, 
soweit die neuen Aktien im Zuge einer Börseneinfüh-
rung an einer Wertpapierbörse platziert werden.

b)  Gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung ist der Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2013 ermäch-
tigt, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage 
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens 
um bis zu 2.216.025 € durch Ausgabe von bis zu 2.216.025 
neuen und auf den Inhaber lautenden nennwertlosen 
Stückaktien, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008-II). 
Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre unter folgenden 
Bedingungen auszuschließen:

 i)  im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, 
soweit dies zur Vermeidung von Spitzenbeträgen er-
forderlich ist; oder

 ii)  im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, 
soweit der Ausgabepreis für die neuen Aktien 
nicht substanziell unter dem Börsenkurs für bereits 
be stehende Aktien zum Ausgabezeitpunkt liegt.

c)  Gemäß § 5 Abs. 6 b der Satzung ist das Grundkapital der 
Gesellschaft um bis zu 5.488.686 €, eingeteilt in bis zu 
5.488.686 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stück-
aktien bedingt zu erhöhen (Bedingtes Kapital 2006-I). 
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, als (i) die Inhaber von Optionen und/oder Wandel-
schuldverschreibungen von bis zum 30. April 2011 durch 
die Gesellschaft gemäß Hauptversammlungsbeschluss 
begebenen Options- und/oder Wandlungsrechten Gebrauch 

Beschränkungen, die sich aus Vereinbarungen zwischen Ak-
tionären ergeben können. Der Gesellschaft sind keine di-
rekten oder indirekten Beteiligungen an ihrem Grundkapital, 
die 10 % der Stimmrechte übersteigen, gemäß § 21 Wertpa-
pierhandelsgesetz (WpHG) gemeldet worden. Es gibt keine In-
haber mit Sonderrechten oder einer sonstigen Stimmrechts-
kontrolle.

KAPITALANTEILE VON MEHR ALS 10 % DER STIMMRECHTE

Es gibt keine direkte oder indirekte Kapitalbeteiligung an 
der Gesellschaft, die 10 % der Stimmrechte übersteigt.

BESTELLUNG UND ABBERUFUNG VON VORSTANDS -

MITGLIEDERN, SATZUNGSÄNDERUNGEN

Gemäß § 6 der Satzung der Gesellschaft besteht der Vorstand 
aus mindestens zwei Mitgliedern, wobei der Aufsichtsrat die 
genaue Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt. Der Auf-
sichtsrat kann einen Vorsitzenden sowie einen oder mehrere 
stellvertretende Vorsitzende des Vorstands ernennen. Gemäß 
§ 20 der Satzung bedürfen Satzungsänderungen einer Mehr-
heit von mehr als 50 % des auf der Hauptversammlung vertre-
tenen stimmberechtigten Aktienkapitals, sofern nicht eine 
abweichende Mehrheit gesetzlich vorgeschrieben wird.

ERMÄCHTIGUNG DES VORSTANDS ZUR AUSGABE VON AKTIEN

Die Aktionäre haben dem Vorstand die nachfolgenden Befug-
nisse zur Ausgabe neuer Aktien oder Wandelschuldverschrei-
bungen oder zum Rückkauf eigener Aktien erteilt:
a)  Gemäß § 5 Abs. 5 der Satzung ist der Vorstand mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2013 
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, ins-
gesamt jedoch höchstens um bis zu 8.864.103 € durch Aus-
gabe von bis zu 8.864.103 neuen und auf den Inhaber 
lautenden nennwertlosen Stückaktien, zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2008-I). Der Vorstand ist berechtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
näre unter folgenden Bedingungen auszuschließen:
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BESTIMMUNGEN IM FALLE EINES EIGENTÜMERWECHSELS

WESENTLICHE KONDITIONIERTE VERTR ÄGE

MorphoSys hat seine ursprüngliche Vereinbarung aus dem 
Jahr 2004 mit der Novartis Pharma AG auf dem Gebiet der 
pharmazeutischen Forschung erweitert. In bestimmten Fällen 
eines Eigentümerwechsels im Zusammenhang mit bestimm-
ten Unternehmen, ist die Novartis Pharma AG berechtigt aber 
nicht verpfl ichtet, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, 
unter anderem auch die teilweise oder vollständige Kündigung 
der Kooperationsvereinbarung.

Als Kontrollwechsel gilt der Erwerb von 30 % oder mehr der 
Stimmrechte an der Gesellschaft – auch im Wege der Stimm-
rechtszurechnung – im Sinne der §§ 29 und 30 des Wert-
papiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG). Die Kündi-
gung der Kooperationsvereinbarung durch die Novartis 
Pharma AG, könnte sich in erheblichem Maße nachteilig auf 
die zukünftige Liquidität der Gesellschaft auswirken.

VORKEHRUNGEN FÜR MITGLIEDER DES VORSTANDS FÜR DEN FALL 

EINES EIGENTÜMERWECHSELS

Nach einem Eigentümerwechsel („Change of Control“) können 
Vorstandsmitglieder ihre Anstellungsverträge außeror-
dentlich kündigen und die ausstehende Festvergütung bis 
zum Ende der Vertragslaufzeit oder eine zweifache Jahres-
vergütung – je nachdem, welcher Betrag höher ist – verlangen. 
Des Weiteren gelten in einem solchen Fall alle gewährten 
Optionen und Wandelschuldverschreibungen als mit sofortiger 
Wirkung ausübbar. Letzteres triff t auch für einen Teil der 
Abteilungsleiter zu, denen Optionen oder Wandlungsrechte 
gewährt wurden.

r isik en u nd ch a ncen

RISIKOMANAGEMENT UND CONTROLLING

In Übereinstimmung mit dem Gesetz zur Kontrolle und Trans-
parenz im Unternehmensbereich (KonTraG) hat MorphoSys 
über alle Funktionen und Abläufe hinweg ein umfassendes 

machen oder (ii) die Inhaber ihre Pfl icht zur Wandlung 
erfüllen. Das gleiche triff t für Inhaber von Optionen und/
oder Wandelschuldverschreibungen zu, die von in- oder 
ausländischen 100 %igen Beteiligungsgesellschaften der 
Gesellschaft begeben wurden.

d)  Des Weiteren gibt es ein Bedingtes Kapital 1998-I in Höhe 
von bis zu 39.285 € (§ 5 Abs. 4 der Satzung), ein Bedingtes 
Kapital 1999-I in Höhe von bis zu 643.425 € (§ 5 Abs. 6 a 
der Satzung), ein Bedingtes Kapital 2003-II in Höhe von bis 
zu 1.364.532 € (§ 5 Abs. 6 c der Satzung) und ein Be-
dingtes Kapital 2008-II in Höhe von bis zu 1.533.315 € 
(§ 5 Abs. 6 d der Satzung) und ein Bedingtes Kapital 
2008-III in Höhe von bis zu 450.000 € (§ 5 Abs. 6 e der 
Satzung). Diese bedingten Kapitalia dienen der Aus -
gabe von Options- und Wandlungsrechten an Mitglieder 
des Vorstands und an Mitarbeiter der Gesellschaft oder 
ihrer Beteiligungsgesellschaften.

ERMÄCHTIGUNG DES VORSTANDS ZUM RÜCKKAUF VON AKTIEN

e)  Gemäß dem Beschluss der ordentlichen Hauptversamm-
lung 2008 ist die Gesellschaft bis zum 31. Oktober 2009 
dazu ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % 
des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden 
Grundkapitals zu erwerben. Der Erwerb der eigenen 
Aktien erfolgt nach freiem Ermessen des Vorstands ent-
weder als Kauf über die Börse oder mittels eines öff ent-
lichen Kaufangebots. Die erworbenen eigenen Aktien kön-
nen wie folgt verwendet werden:

 i)  mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Einziehung; 
oder

 ii)  zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionsrechten, 
die von der Gesellschaft oder einer Beteiligungsgesell-
schaft eingeräumt wurden; oder

 iii)  als Akquisitionswährung im Zusammenhang mit dem 
Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unter-
nehmen, betrieblichen Vermögenswerten, gewerblichen 
Schutzrechten oder Lizenzen.




